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Reputation –
Wie der gute Ruf entsteht
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Reputation wird langsam aufgebaut und kann sehr schnell
verspielt werden. Positive Reputation ist ein wichtiger imma-
terieller Vermögenswert einer Anwaltskanzlei, negative hin-
gegen ein hohes Risiko für den Bestand einer Kanzlei. Auf-
bau und Pflege von Reputation sind aufwändig.

Mit diesen kurzen Sätzen ist angedeutet, dass wir es bei Re-
putation mit einem komplexen Phänomen zu tun haben, das
nicht einfach zu „managen“ ist. Reputation oder auch der
„Ruf“ einer Kanzlei ist nicht einfach zu definieren. Abstrakt
gesprochen senden Kanzleien – bewusst oder unbewusst –
Reputationssignale an ihr weiteres Umfeld („stakeholder“).
Diese Signale werden durch das Umfeld mehr oder minder
genau gedeutet. Sie können einfach sein oder differenziert,
knapp oder zahlreich, konsistent oder widersprüchlich.

Ein „guter“ Ruf von Kanzleien entsteht dadurch, dass die
Zahl positiver Signale, welche in dem für eine Kanzlei rele-
vanten Marktumfeld wahrgenommen werden, die Zahl der
negativen Signale übersteigt. Dies geschieht regelmäßig
dann, wenn diese positiven Signale stetig gesendet werden,
wenn sie konsistent und widerspruchsfrei sind und damit
möglichst alle in die gleiche positive Richtung weisen. Vo-
raussetzung für die Wirkung von Reputationssignalen ist es,
dass sie bei Mandanten und potenziellen Mandanten oder
auch in einem weiteren, für die Kanzlei wichtigen Netzwerk
auf einen sensiblen Speicher treffen, in dem sie abgelegt
und bei Bedarf abgerufen werden. Entscheidend ist in die-
sem Zusammenhang, dass durch Reputationssignale Netz-
werke der Weiterempfehlung aktiviert werden. Die repräsen-
tative Mandantenbefragung des Soldans Institut für
Anwaltmanagement hat ein weiteres Mal bestätigt, dass sich
Mandanten vor der Auswahl ihres Anwalts zunächst einmal
in solchen Netzwerken nach dem für sie geeigneten Anwalt
suchen (Hommerich, C., Kilian, M. Mandanten und ihre An-
wälte, Bonn 2007, S. 107 ff.).

Weiterempfehlung bringt Mandate
Weiterempfehlung ist also die wichtigste Quelle für neue
Mandate. Sendet eine Kanzlei zu schwache Reputationssig-
nale oder sind diese Signale nicht konsistent, also etwa eine
Mischung aus positiven und negativen Signalen, entsteht im
Ergebnis am Markt ein diffuses Bild einer Kanzlei.

Wie erzeugt man einen „guten“ Ruf? Reputation ist kei-
neswegs nur das Ergebnis guter Kommunikation oder gar
„Werbung“. Sie ist vielmehr das Ergebnis guter Kanzleifüh-
rung und gelebter Qualität. Dies setzt ein klares und wie-
derum in sich schlüssiges strategisches Konzept einer Kanz-
lei voraus. Kanzleien, die Reputation pflegen oder erzeugen
wollen, müssen nach außen erklären, wofür sie stehen und
in Zukunft stehen wollen. Es geht also um Markenbildung,
darum, dass ein authentisches Leistungsversprechen ent-
wickelt und jederzeit dem Markt glaubwürdig signalisiert
wird.

Kanzleien kommen also nicht umhin, ihr Leistungspro-
gramm zu ordnen und im Zuge dieses Prozesses zu überle-
gen, worin sie sich von anderen unterscheiden wollen. Mar-
kenbildung ist also immer die Suche nach Distinktion und
Einzigartigkeit. Der dynamische Prozess der Spezialisierung,
der derzeit die gesamte Anwaltschaft durchzieht, kann als
Ausdruck dafür gesehen werden, dass die Anwaltschaft in-
zwischen erkannt hat, dass in gesättigten Märkten Unter-
scheidung von anderen der zentrale Erfolgsfaktor am Markt
ist. Die Ordnung bestehender Leistungsprogramme sollte
gleichzeitig verbunden werden mit einem mittelfristigen
Entwicklungsprofil, innerhalb dessen festgelegt ist, in welche
Richtung sich eine Kanzlei entwickeln will. Eine solche Mar-
kierung der Richtung ist Voraussetzung dafür, dass Kanz-
leien schrittweise in ihrem Leistungsprogramm umgesteuert
werden können. Ein solcher Prozess verlangt Zeit, da er auf
der Angebotsseite in der Regel mit intensiver beruflicher
Fort- und Weiterbildung verknüpft ist. Auf der Nachfrage-
seite ist es erforderlich, Mandanten Schritt für Schritt für ein
neues Leistungsangebot zu gewinnen und durch qualitativ
hochwertige anwaltliche Arbeit neue Netzwerke der Weiter-
empfehlung aufzubauen. Dieses Leistungsversprechen muss
gleichermaßen durch alle Anwälte und darüber hinaus durch
ihr Personal glaubwürdig gelebt werden. Alle handelnden
Personen einer Kanzlei sind zugleich „Außendienstmitarbei-
ter“, die diese Funktion mehr oder weniger gut wahrnehmen
können. Im Kern entsteht Reputation über die Persönlichkei-
ten der Anwältinnen und Anwälte.

Das Personal ist zuständig für die Abläufe, die ein Man-
dant als nützliche ergänzende Betreuung wahrnehmen kann:
Keine Wartezeiten, Freundlichkeit am Telefon, erklärende
Hilfestellungen über notwendige Abläufe oder auch über die
Notwendigkeit der Mitwirkung von Mandanten als Voraus-
setzung für die Mandatsbearbeitung gehören zu diesem Pro-
blemkreis ebenso wie die Herstellung einer Dienstleistungs-
atmosphäre, in der die Mandanten sich wohl fühlen.

Markenbildung und Reputation entstehen also als Ergeb-
nis eines Lernprozesses, der auf der Angebotsseite voraus-
setzt, dass Kanzleimanagement als stetige Aufgabe begriffen
wird, welche mit großer Hartnäckigkeit von allen an der Kanz-
leientwicklung Beteiligten wahrgenommen werden muss.
Hierzu gehört vor allem ein Verständnis von Management im
Sinne eines Regelkreises, innerhalb dessen immer wieder die
Situation einer Kanzlei am Markt analysiert wird, Ziele formu-
liert werden, einzelne Strategien entwickelt und umgesetzt
werden. Solche Regelkreise verlangen zwingend auch ein
wirksames Controlling im Sinne ständiger Selbstvergewisse-
rung, ob die gesetzten Ziele realistisch und die zur Umset-
zung dieser Ziele gewählten Maßnahmen sinnvoll waren.

Vielen Kanzleien mangelt es nach wie vor an systemati-
schem Management der hier beschriebenen Art. Dies ist
auch der Grund dafür, dass ihre Reputation oft eher diffus
ist, wodurch sie im sich weiter intensivierenden Wettbewerb
immer verletzlicher werden. Alle handelnden Personen einer
Kanzlei sind zugleich „Außendienstmitarbeiter“, die diese
Funktion mehr oder weniger gut wahrnehmen können.
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